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Leitbild der Nassauischen Sparkasse zum Thema Tax Compliance 

Ausgehend von dem unternehmenskulturellen Zielbild gemäß der Geschäftsstrategie sowie der vom 
Vorstand beschlossenen Steuerrichtlinie in Verbindung mit dem bestehenden Tax Compliance System 
der Nassauischen Sparkasse (im Folgenden „Naspa“), beachtet der Vorstand in seinem Handeln die 
gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen des Steuerrechts. 

Im Rahmen einer verantwortungsvollen und transparenten Unternehmensführung hält sich der 
Vorstand an die, innerhalb der Steuerrichtlinie und des Tax Compliance Management Systems (im 
folgenden „TCM“), festgehaltenen Grundsätze zur Einhaltung der geltenden steuerrechtlichen 
Vorschriften. 

Die Grundsätze der, durch den Vorstand für die Naspa beschlossenen Steuerrichtlinie sowie der Tax 
Compliance lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Die Naspa richtet ihr Verhalten und ihre Handlungen mit Blick auf ein steuerkonformes Verhalten 
aus. 
 

2. Der Vorstand lebt steuerkonformen Verhalten in betrieblichen Belangen vor 
 

3. Gegenüber allen Mitarbeitern der Naspa wird der Anspruch erhoben, sich in betrieblichen Belangen 
ebenfalls steuerkonform zu verhalten 
 

4. Mit Bezug auf das Eigengeschäft der Naspa wird keine überwiegend steuerinduzierte Gestaltung 
vorgenommen, die zu einer Steuerverkürzung gem. § 42 AO führen 
 

5. In Bezug auf das Kundengeschäft erfolgt durch die Naspa keine Unterstützung überwiegend 
steuerinduzierter Gestaltung die einer Steuerverkürzung im Sinne von § 42 AO dienen 
 

6. Geschäftsvorhaben mit steuerlichen Auswirkungen werden unter Einbeziehung des Zentralbereichs 
Gesamtbanksteuern, der Abteilung Steuern, anderer zuständiger Abteilungen, sowie bei Bedarf 
externer Steuerberatender geplant und durchgeführt 
 

7. Die Organisation und die Prozesse der Naspa werden im Hinblick auf die Einhaltung der 
steuerrechtlichen Vorschriften ausgerichtet 
 

8. Bei der Nichtbefolgen der in der Steuerrichtlinie und dem TCMS festgehaltenen Grundsätze sowie 
der festgelegten Prozesse wird die Naspa entsprechende Schritte einleiten. 
 

9. Soweit Fehler festgestellt werden, werden diese offengelegt und korrigiert 
 

10. Die in der Steuerrichtlinie und dem TCMS festgehaltenen Grundsätze werden auch gegenüber 
verbundenen Unternehmen, sowie bei den Auslagerungen von wesentlichen Funktionen von an 
externe Dienstleister, durchgesetzt und eingefordert 
 

11. Es erfolgt eine fortlaufende Analyse des geltenden Steuerrechts und eine Anpassung der 
Steuerrichtlinie und des TCMS 
 

12. Das TCMS wird regelmäßige Kommuniziert  

 

 

Die Naspa unterhält ihren Geschäftsbetrieb ausschließlich im Inland und ist nur dort unbeschränkt 
steuerpflichtig. Sie erhält keine Vorteile gegenüber anderen in Deutschland steuerpflichtigen 
Unternehmen. 


